
Gemeinde Merdingen 

 
 

2. Satzung zur Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser 

(Wasserversorgungssatzung - WVS) 
der Gemeinde Merdingen 

 
vom 10. Dezember 2013 

 
Auf Grund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie der §§ 2, 9, 10 
und 10 a des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 10. 
Dezember 2013 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Die Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versor-
gung der Grundstücke mit Wasser(Wasserversorgungssatzung - WVS) der Gemeinde Merdin-
gen vom 13. November 2001, zuletzt geändert am 16. Dezember 2003, wird wie folgt geändert: 
 

 
§ 12 erhält folgende Fassung: 

 
Zutrittsrecht 

Der Wasserabnehmer hat dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der Gemeinde, im 
Rahmen des § 43 Abs. 5 Wassergesetz für Baden-Württemberg und des § 99 der Abgabenord-
nung, den Zutritt zu seinen Räumen und zu den in § 24 genannten Einrichtungen zu gestatten, 
soweit dies für die Prüfung der technischen Einrichtung, zur Wahrnehmung sonstiger Rechte 
und Pflichten nach dieser Satzung, insbesondere zur Ablesung, zum Austausch der Messein-
richtungen (Wasserzähler) oder zur Ermittlung der Grundlagen für die Gebührenbemessung 
erforderlich ist. 
 
 
§ 40 erhält folgende Fassung: 

Gebührenschuldner 
(1) Schuldner der Benutzungsgebühren ist der Anschlussnehmer. Beim Wechsel des Gebüh-
renschuldners geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den Übergang folgenden Kalender-
monats auf den neuen Gebührenschuldner über.  
(2) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 

 
 

§ 42 erhält folgende Fassung: 
Verbrauchsgebühren 

(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 43) berechnet. Die 
Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter 0,95 €. 
(2) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, beträgt 
die Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter 1,10 €. 

 
 

§ 46 erhält folgende Fassung 
Entstehung der Gebührenschuld 

(1) unverändert 
(2) In den Fällen des § 40 Abs. 1 Satz 2 entsteht die Gebührenschuld für den bisherigen An-
schlussnehmer mit Beginn des auf den Übergang folgenden Kalendermonats, für den neuen 
Anschlussnehmer mit Ablauf des Kalenderjahres. 
 



(3) unverändert 
(4) unverändert  
(5) Die Gebührenschuld gemäß § 41 und 42 ruht auf dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht 
als öffentliche Last (§ 13 Abs. 3 i.V.m. § 27 KAG) i 

 
 

§ 47 erhält folgende Fassung: 
Vorauszahlungen 

(1) unverändert 

(2) Jeder Vorauszahlung wird ein Sechstel des Jahreswasserverbrauchs des Vorjahres und 
der Grundgebühr (§ 41) zugrunde gelegt. Beim erstmaligen Beginn der Gebührenpflicht 

werden die Vorauszahlungen auf der Grundlage der Grundgebühr, des Verbrauchsgebüh-
rensatzes und des geschätzten Jahreswasserverbrauchs des laufenden Jahres ermittelt. 

 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2014 in Kraft. 
 
 
 
 
Merdingen, den 10. Dezember 2013 
 
 
 
Escher, Bürgermeister 


